
Amtliche Bekanntmachung der Gemeinde Malk Göhren 
 
Bebauungsplan Nr. 4/2022 „Sondergebiet Freiflächen-Photovoltaikanlage Göhren“ für 
das Gebiet am Pumpenhaus im Ortsteil Göhren –  
Beschluss über die öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB sowie Mitteilung über 
die Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB 

 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Malk Göhren hat am 23.04.2024 in öffentlicher Sitzung 
den Entwurf des Bebauungsplans Nr. 4 „Sondergebiet Freiflächen-Photovoltaikanlage 
Göhren“ für das Gebiet am Pumpenhaus im Ortsteil Göhren und den Entwurf der 
dazugehörigen Begründung gebilligt und beschlossen, diese nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich 
auszulegen. Weiterhin sollen die Behörden und die Träger öffentlicher Belange sowie die 
Nachbargemeinden gemäß § 3 und 4 BauGB in Verbindung mit § 4a BauGB beteiligt werden. 
Der Entwurf basiert auf der am 22.08.2023 beschlossenen Abwägung zu den Ergebnissen der 
frühzeitigen Beteiligung der Bürger und Träger öffentlicher Belange zum Vorentwurf des BP4. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 4 der Gemeinde Malk Göhren ist aus dem 
beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. Er umfasst in der Gemarkung Göhren bei Eldena, Flur 
1 das Flurstück 317/18 tlw. sowie Flur 2 die Flurstücke 1, 2, 3, 4, 7/2 tlw., 31, 32/2, 32/3, 33, 
34, 35, 36, 38, 59/5 tlw., 61/1 tlw., 65/1, 66, 67, 68, 74, 75, 76, 77, 78, 79 tlw., 80/2, 81/1, 
104/2, 104/3, 144. Hinzugefügt nach dem Aufstellungsbeschluss wurde das Flurstück 39/1 der 
Flur 2 in der Gemarkung Göhren bei Eldena. Die Fläche ist ca. 135 ha groß und soll die 
Errichtung und den Betrieb einer bis zu 100 ha großen PV-Anlage zur Erzeugung und 
Einspeisung von Solarstrom in das öffentliche Netz ermöglichen. 
Das Plangebiet umfasst überwiegend minderwertige Ackerflächen, für die sowohl die 
Eigentümer als auch der Pächter die Zustimmung zur Bebauung mit PV-Anlagen erteilt haben. 
An das Plangebiet angrenzend befinden sich Waldflächen, die stillgelegte Bahnstrecke 
Ludwigslust-Dömitz, eine Hofstelle sowie die Bahnhofstraße, welche den Geltungsbereich in 
zwei Teilflächen gliedert. 

Das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V) legt eine 
fachübergreifende raumbezogene Rahmenplanung für die Entwicklung des Landes vor. Die 
verbindliche Wirkung des LEP M-V erstreckt sich auch auf die Vorgabe, dass landwirtschaftlich 
genutzte Flächen nur in einem Streifen von 110 Metern beiderseits von Autobahnen, 
Bundesstraßen und Schienenwegen für Freiflächenphotovoltaikanlagen in Anspruch 
genommen werden dürfen. Die Flächen, die durch die Planung in Anspruch genommen 
werden sollen, befinden sich außerhalb der so definierten Flächen. Nach § 5 Abs. 6 S. 2 des 
Landesplanungsgesetzes (LPlG M-V) kann die oberste Landesplanungsbehörde eine 
Abweichung von dem Ziel zulassen. Diese Zielabweichung muss aufgrund veränderter 
Tatsachen oder Erkenntnisse nach raumordnerischen Gesichtspunkten geboten sein; die 
Grundzüge des LEP dürfen nicht berührt sein. Der Bebauungsplan erfüllt die gesetzlichen 
Vorgaben für eine Zielabweichung. Die Gemeinde Malk Göhren hat den Antrag auf 
Zielabweichung am 05. Oktober 2022 gestellt. Die Unterlagen zum Zielabweichungsverfahren 
wurden zuletzt am 17.04.2024 präzisiert und ergänzt. 
 
In § 2 Abs. 4 in Verbindung mit § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a des Baugesetzbuches (BauGB) wird 
die Gemeinde verpflichtet, für die Aufstellung von Bauleitplänen eine Umweltprüfung 
durchzuführen. Im Rahmen der Umweltprüfung werden die voraussichtlichen 
Umweltauswirkungen der Planung ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und 
bewertet. Der Umweltbericht mit integriertem Eingriffs-Ausgleichsplan zum Bebauungsplan Nr. 
4 der Gemeinde Malk Göhren wurde parallel zur Planaufstellung des Bebauungsplans im 
erforderlichen Umfang verfasst. Zur Durchführung der formellen Beteiligung wird der aktuelle 
Umweltbericht zum Entwurf sowie der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag und die 
vegetationskundlichen und faunistischen Untersuchungen mit Karten und Maßnahmenplänen 
beigefügt. 
 



Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 4 „Sondergebiet Freiflächen-Photovoltaikanlage 
Göhren“ der Gemeinde Malk Göhren für das Gebiet am Pumpenhaus im Ortsteil Göhren sowie 
der Entwurf der Begründung und des Umweltberichtes und des Artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrages sowie die vegetationskundlichen und faunistischen Untersuchungen mit Karten 
und Maßnahmenplänen - alles in der Fassung vom 29.02.2024 – sind in der Zeit 
 

vom 21.05.2024 bis zum 28.06.2024 
 
einschließlich dieser Bekanntmachung im Bau- und Planungsportal des Landes M-V unter 
https://bplan.geodaten-mv.de/bauportal/Uebersicht/Details?type=bplan&id=04055c5c-12ec-
11ed-80ac-5f374857bc42 sowie unter der Internetadresse der Amtsverwaltung 
https://www.amtdoemitz-malliss.de/bauleitplanung/plaene-planverfahren/ veröffentlicht und 
online einsehbar 
 
Weiterhin liegen die vorgenannten Unterlagen zur gleichen Zeit im Amt Dömitz-Malliß, 
Slüterplatz 2, 19303 Dömitz, FB Bau, Liegenschaften und Friedhof, Raum 26 zur 
allgemeinen Information für die Öffentlichkeit während der Dienststunden: 
 

Montag    9.00 Uhr bis 12.00 Uhr; 
Dienstag    9.00 Uhr bis 12.00 Uhr; 
    13.00 Uhr bis 17.30 Uhr 
Donnerstag    9.00 Uhr bis 12.00 Uhr; 
   13.00 Uhr bis 15.30 Uhr 
Freitag     9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus und können erläutert werden. 
 
Jedermann kann Stellungnahmen mündlich, schriftlich oder zur Niederschrift während der 
Auslegungsfrist abgeben. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht während der Auslegungsfrist abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über das B-Planverfahren „Sondergebiet 
Freiflächen-Photovoltaikanlage Göhren“ für das Gebiet am Pumpenhaus im Ortsteil Göhren 
der Gemeinde Malk Göhren nach § 4a Abs. 5 BauGB unberücksichtigt bleiben können, sofern 
die Gemeinde Malk Göhren deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und 
deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanverfahrens nicht von Bedeutung ist. 
 

 
Malk Göhren, den 30. April 2024 
 
 
 
 
 
 
 
Übersichtskarte zum Plangebiet  > 
 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten 
erfolgt auf Grundlage des § 3 BauGB in 
Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. e DSGVO 
und dem Datenschutzgesetz MV. Sofern Sie 
ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben 

 
 
 
 

abgeben erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung.  
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt: Informationspflichten bei der Erhebung von 
Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB (Art. 13 DSGVO), welches mit ausliegt. 

https://bplan.geodaten-mv.de/bauportal/Uebersicht/Details?type=bplan&id=04055c5c-12ec-11ed-80ac-5f374857bc42
https://bplan.geodaten-mv.de/bauportal/Uebersicht/Details?type=bplan&id=04055c5c-12ec-11ed-80ac-5f374857bc42
https://www.amtdoemitz-malliss.de/bauleitplanung/plaene-planverfahren/


BP 4 Malk Göhren „Sondergebiet Freiflächen-Photovoltaik-anlage Göhren“ Entwurf 
Planzeichnung mit Festsetzungen 
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     Holter (BGM) 

  



BP 4 Malk Göhren „Sondergebiet Freiflächen-Photovoltaik-anlage Göhren“ Entwurf 
Planzeichenerklärung 
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BP 4 Malk Göhren „Sondergebiet Freiflächen-Photovoltaik-anlage Göhren“ Entwurf 
Textliche Festsetzungen S. 1 (TF1-10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BP 4 Malk Göhren „Sondergebiet Freiflächen-Photovoltaik-anlage Göhren“ Entwurf 
Textliche Festsetzungen S. 2 (TF11-15) 

 

 
 
  



BP 4 Malk Göhren „Sondergebiet Freiflächen-Photovoltaik-anlage Göhren“ Entwurf 
Textliche Festsetzungen S. 3 (Hinweise) 
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